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Abstract 
 

 

Vor dem Hintergrund der stärkeren Bewusstseinsbildung der Wechselwirkung der eignen Entscheidungen im Ver-

kehrsverhalten mit der Umwelt, sind auch Details, wie das Blinken, nicht nur von rechtlicher, sondern auch von 

ethischer Relevanz. Das Hauptanliegen dieses Beitrages liegt auf der Darstellung von wichtigen Gründen, die aus 

ethischer und moralischer Sicht für die Verinnerlichung des Blinkens im Straßenverkehr sprechen, sowie einer 

Bewusstseinsbildung für diese Problematik im gesellschaftlichen Kontext. Diesbezüglich sind sowohl die Gesund-

heit als auch die Solidarität von entscheidender Bedeutung und werden in normativem Sinne untersucht.  
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1. Einleitung und Grundanliegen 

Die Verkehrswende als Prozess hin zu einer nach-

haltigeren und auch sozial gerechteren Gestaltung 

des Verkehrswesens ist eine große Aufgabe unserer 

Zeit. Damit verbunden ist auch das stärker herauszu-

bildende Bewusstsein der einzelnen Verkehrsteilneh-

merinnen und Verkehrsteilnehmer für die Auswir-

kung der eigenen Handlungen auf Dritte. Dieses Be-

wusstsein offenbart sich jedoch nicht nur in Frage-

stellungen, wie der gesellschaftlichen Diskussion um 

die (Neu-)Aufteilung des Verkehrsraumes oder der 

Förderung einzelner Verkehrsarten. Es sind auch un-

sere alltäglichen Entscheidungen und Handlungswei-

sen, die diesem Bewusstsein Ausdruck geben. Hierzu 

gehört auch das Verhalten im Straßenraum. Mit der 

Straßenverkehrsordnung (StVO) in Österreich und 

der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) in Deutschland 

sind derartige Handlungen klar geregelt, doch geht 

damit nicht automatisch eine ethische Betrachtung 

einher. Insbesondere die fehlende Bereitschaft beim 

Autofahren zu blinken, kann schwerwiegende Folgen 

haben und ist darüber hinaus in ethischer Hinsicht 

von Bedeutung. Das Hauptanliegen dieses Beitrages 

 
1 Es sollte bedacht werden, dass es Situationen im Straßenver-

kehr geben wird, in denen Personen für gewöhnlich erkennen, 

ob sie alleine auf der Straße sind. Da sich solch ein Wissen aller-

dings auch als falsch herausstellen kann, beispielsweise wenn ein 

liegt auf der Darstellung von ethisch relevanten und 

oftmals vernachlässigten Problemfeldern, rund um 

das Nicht-Blinken (Vgl. § 7 StVO 2013). Zudem wer-

den Gründe aufgezeigt, welche als normative Leitli-

nie fungieren und intersubjektive Nachvollziehbar-

keit erlauben, mit dem Verweis auf Gesundheit und 

Solidarität. Dazu wird in einem ersten Schritt die The-

matik beleuchtet und mit dem Aspekt der Sicherheit 

in Verbindung gebracht. Anschließend erfolgt eine 

Präsentation diverser Schwierigkeiten, welche sich 

durch das Nicht-Blinken im Straßenverkehr ergeben 

können. Im Zuge der ethisch-orientierte Evaluation 

folgen Handlungsvorschläge, damit sich ein vertret-

barer Umgang aller Verkehrsteilnehmerinnen und 

Verkehrsteilnehmer realisieren lässt. 

 

2. Sicherheit und Problematik des Blinkens 

Wenn es um die Frage des Nicht-Blinkens von Men-

schen im öffentlichen Verkehr geht kann es durchaus 

vorkommen, dass derartige Handhabungen als gar 

nicht so schlimm und moralisch verwerflich angese-

hen werden. Warum soll ich beispielsweise blinken, 

wenn ich alleine1 auf der Straße bin? Wichtiger 

anderes Fahrzeug übersehen wurde, gilt es auch in jenen Fällen 

zu blinken. Zudem erscheint diese Vorgehensweise ein falscher 

Ansatz zu sein, wonach sich das Blinken ausschließlich auf die 
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scheint es doch die Geschwindigkeitslimits (Vgl. § 20 

StVO 1960) einzuhalten, nicht betrunken mit dem 

Auto zu fahren und grundsätzlich die Gefährdung an-

derer Individuen – durch ein vorsichtiges und voraus-

schauendes Fahren – zu verhindern (Vgl. OEAMTC, 

2022, pp. 1–3). Genau im Zusammenhang mit dem 

zuletzt genannten Aspekt wird allerdings die Notwen-

digkeit des Blinkens offensichtlich, weil ein geregeltes 

und sicheres Vorankommen auf öffentlichen Stra-

ßen, eine Absehbarkeit des Verhaltens anderer erfor-

dert (Vgl. ADAC, 2017, pp. 1–2; Vgl. Kroher, 2014, 

pp. 202–205).  

Dies wird beispielsweise dadurch erreicht, indem 

ein Mensch der gerade mit dem Auto vor einem 

fährt, seine nächste Handlung und Entscheidung für 

den dahinterfahrenden Menschen visualisiert. Fol-

glich können Fehleinschätzungen vermieden werden 

(Vgl. Ströer Digital Publishing GmbH, 2020, pp. 1–2). 

Sollte das voranfahrende Auto auf einer Kreuzung 

stehen, ohne eine Richtungsänderung mit dem Blin-

ker anzuzeigen, kann das anschließende Verhalten 

nicht abgeschätzt werden (Vgl. § 2 StVO 1960). Damit 

einher geht auch eine Verringerung der allgemeinen 

Sicherheit aller partizipierender Individuen, auf den 

öffentlichen Straßen. Diverse Erhebungen in Öster-

reich (Vgl. Statistik Austria, 2023) und Deutschland 

(Vgl. Statista, 2023) sowie die Darstellungen von 

Hautzinger et al. zeigen auf, dass fast ein Drittel aller 

Verkehrsunfälle auf falsches Verhalten beim Abbie-

gen, Überholen oder der Missachtung von Vorfahrt- 

und Vorrangregeln zurückzuführen sind (Vgl. 

Hautzinger et al., 2011, pp. 22–25). Diese Ergebnisse 

verweisen darauf, dass bei derartigen Aktionen häu-

fig das nicht betätigen des Blinkers für einen Unfall 

ausschlaggebend ist. Derartige Handhabungen redu-

zieren nicht nur einen reibungslosen Ablauf im Stra-

ßenverkehr, sondern ebenfalls die Sicherheit, welche 

allen Mitgliedern der Gemeinschaft zu gewähren ist. 

Eine mögliche Formulierung für die Wichtigkeit des 

entsprechenden Blinkverhaltens, zur Förderung ei-

ner generellen Sicherheit, ist im Anschluss dargestellt 

(Vgl. Hautzinger et al., 2011, pp. 9–11; Vgl. Mobile.de 

GmbH, 2019, pp. 1–4).  

 

Sicherheit und Blinken:  

 

P1: Sicherheit im Straßenverkehr ist ein wichtiges 

Kriterium um die beteiligten Menschen vor Schäden 

und Verletzungen zu schützen. 

P2: Menschen wollen sicher durch den Verkehr auf 

öffentlichen Straßen kommen, weil ihnen ihr Leben 

wichtig ist. 

P3: Sicherheit wird dadurch erhöht, indem die Ver-

haltensweisen anderer Personen ersichtlich sind.  

 
Anwesenheit anderer Verkehrsteilnehmer*innen bezieht. Ent-

scheidend ist die Handlung aufgrund der Einsicht, dass es sich 

um etwas Wichtiges handelt. Ähnliche Probleme zum Wissen 

P4: Durch den Blinker werden Überholmanöver 

(Vgl. § 5 StVO 2013; Vgl. § 15 StVO 1960) angezeigt, 

die Entscheidung an einer Kreuzung (Vgl. § 2 StVO 

1960), das Abbiegen oder ein richtiges Entfernen aus 

dem Kreisverkehr (Vgl. § 2 StVO 1960). 

P5: Um das Verhalten von anderen Menschen ein-

schätzen zu können, ist das Blinken im Straßenver-

kehr besonders hilfreich. 

K: Mit dem angemessenen Einsatz und der Ver-

wendung des Blinkers, kann die Sicherheit auf öffent-

lichen Straßen erhöht werden. 

 

Diese Darstellung soll als erster Anhaltspunkt die-

nen, um ein meist vernachlässigtes und in den letzten 

Jahren scheinbar an Bedeutung verlorenes Verhalten 

– nämlich die Bereitschaft zu blinken – zu befürwor-

ten und zu verinnerlichen. Aus ethischer Sicht kommt 

es durch diese Missachtung der beschriebenen 

Handlungsweise, neben den rechtlichen Gesetzes-

verletzungen, zu einer Geringschätzung moralischer 

Werte (Vgl. Heinen, 1957, pp. 8–11). Dazu zählen in 

diesem Zusammenhang etwa Gesundheit, Gleich-

heit, Freiheit oder das Leben. Diese Werte leiten uns 

in bestimmten Situationen an und werden um ihrer 

selbst willen angestrebt, auch mit der Bezugnahme 

auf unsere Mitmenschen (Vgl. Yudkin et al., 2021, 

pp. 7–9). Damit einher geht nicht mehr nur eine 

rechtliche Vorschrift, sondern vielmehr moralische 

Leitlinien und Zielsetzungen, denen der Aspekt des 

Sollens anhaftet. Dieses Sollen erschließt sich durch 

die Wichtigkeit moralischer Werte, denen man als 

menschliches Wesen folgen und zustimmen will (Vgl. 

Rinderle, 2011, pp. 74–76). Welche Relevanz genau 

diese Werte besitzen und ob es in diesem Zusam-

menhang überhaupt eine intersubjektive Rechtferti-

gung für deren Befolgung geben kann, wird im zwei-

ten Abschnitt dieses Beitrages erörtert. Schon jetzt 

kann allerdings im Hinterkopf behalten werden, dass 

moralische Werte eine übergeordnete Positionie-

rung einnehmen, im Vergleich zu beispielsweise 

pragmatischen- oder rein egoistischen Werten (Vgl. 

Bietti, 2020, pp. 210–212; Vgl. Myyry et al., 2013, 

pp. 270–272). Mit dem Blick auf die gesellschaftliche 

Bedeutung eines geregelten und aufeinander abge-

stimmten Handelns im Straßenverkehr, wird die Sig-

nifikanz einer ethisch vertretbaren Haltung und Um-

gangsform – womit allen Menschen ein gelungenes 

und sicheres Leben ermöglicht wird – offensichtlich 

(Vgl. Hägler, 1995, pp. 592–594; Vgl. Heinen, 1957, 

pp. 9–12). Als denkbare Gründe für derartige Verhal-

tensweisen können die folgenden angeführt werden, 

welche sich an den Darstellungen des ADAC, mo-

bile.de und Heinen orientieren.  

 

und gerechtfertigtem Glauben können in dem Literaturverweis 

nachgelesen werden. Vgl. Gettier (2017) 



48 
 

Unabsichtlich: Individuen vergessen auf das Blin-

ken, weil es ihnen im Moment nicht bewusst ist. (Ab-

lenkung, Unaufmerksamkeit, Angewohnheit) 

Unabsichtlich: Individuen vergessen auf das Blin-

ken, weil es grundsätzlich keine große Wichtigkeit be-

sitzt. (Fehlende Einsicht, Wertvorstellung, Gleichgül-

tigkeit) 

Absichtlich: Das Blinken wird absichtlich unterlas-

sen, weil es nicht als etwas wichtiges angesehen wird. 

(Wertignoranz, irrelevante rechtliche Strafe, Res-

pektlosigkeit) 

Absichtlich: Das Blinken wird absichtlich unterlas-

sen, weil zwar eine Relevanz erkannt wird, dieser 

aber bewusst zuwidergehandelt wird. (Unmoralisch, 

amoralisch, unsoziale Wesen) 

Absichtlich-unabsichtlich: Das Blinken wird unter-

lassen, weil Personen nicht wissen, dass in der ent-

sprechenden Situation geblinkt werden muss. (Un-

wissenheit, fehlende Kompetenz) (Vgl. ADAC, 2017, 

pp. 1–2; Vgl. Heinen, 1957, pp. 5–9; Vgl. Mobile.de 

GmbH, 2019, pp. 1–5; Vgl. Ströer Digital Publishing 

GmbH, 2020, pp. 1–2)  

 

Diese Gründe sollen verdeutlichen, wie vielfältig 

die Erklärungsansätze sein können, wenn Personen 

bewusst oder unbewusst diese Handlungen des 

Nicht-Blinkens vollziehen. Zudem ist es durchaus vor-

stellbar, dass mehrere Gesichtspunkte zusammen 

eine Rolle spielen (Vgl. Sugiharto, 2021, pp. 358–

360). Neben den zuvor beschriebenen Sicherheits-

Überlegungen, welche im Zusammenhang mit dem 

Blinken stehen, sind möglicherweise andere Folgen 

denkbar, wie etwa frustrierte und aggressive Perso-

nen auf den Straßen oder ein beeinträchtigter Ver-

kehrsfluss (Vgl. Kühn, 2008, pp. 129–131). Die recht-

lichen Verordnungen in Österreich (§ 3) und Deutsch-

land (§ 1) betonen den Vertrauensgrundsatz, nach 

dem jede am Straßenverkehr teilnehmende Person 

in ständiger Vorsicht und Rücksichtnahme auf andere 

agieren soll. Gleichzeitig kann aber auch auf dieselbe 

Haltung von anderen Menschen vertraut werden. 

Ausnahmen sind etwa Kinder, Menschen mit Sehbe-

hinderung, körperlich beeinträchtigte Personen oder 

jene, die offensichtlich kein Einschätzungsvermögen 

für die Gefahren besitzen (Vgl. § 1 StVO 2013; Vgl. §3 

StVO 1960). Auch in diesem Fall ist ein Verweis auf 

die Relevanz des Blinkens im Straßenverkehr plausi-

bel, wobei die Anzeige rechtzeitig (Vgl. § 9 StVO 2013; 

Vgl. § 11 StVO 1960) umzusetzen ist, meines Erach-

tens jedoch zu oft willkürlich erfolgt. Der Blinker hat 

die Funktion ein bevorstehendes Verhalten anzuzei-

gen, keinesfalls geht es darum ein bereits im Prozess 

befindliches Verhalten darzustellen und noch weni-

ger um dem bereits abgeschlossenen Verhalten den 

krönenden (sichtbaren) Abschluss zu geben.  

 

3. Normative Orientierungspunkte 

In diesem Abschnitt werden ethische Anhalts-

punkte beleuchtet, welche mit dem Blink-Verhalten 

von Personen im Straßenverkehr in Beziehung stehen 

sollen. Hierfür vollzieht sich eine Ausrichtung an mo-

ralischen Werten, weil diese für zwischenmenschli-

ches Leben eine maßgebliche Rolle haben (Vgl. Bietti, 

2020, pp. 216–218; Vgl. Ori, 2020, pp. 390–392). 

Diesbezüglich sind sowohl Gesundheit als auch Soli-

darität von entscheidender Bedeutung und werden 

in normativem Sinne untersucht (Vgl. Heinen, 1957, 

pp. 9–12). Für den zweiten Leitbegriff erfolgt eine An-

näherung über das Solidaritätsprinzip der christlichen 

Sozialethik. Vor allem den ethisch zumindest umstrit-

tenen Handlungen von Individuen – ohne das ent-

sprechende Blinkverhalten – soll mit Hilfe von norma-

tiven Vorgaben entgegengewirkt werden. Damit 

kann dem persönlichen Fahrverhalten eine Art Kom-

pass gegeben werden, um im Zweifelsfall eine Orien-

tierung an moralischen Werten zu ermöglichen (Vgl. 

Hägler, 1995, pp. 587–589; Vgl. Kroher, 2014, 

pp. 202–204). Abgesehen davon kommt es ebenfalls 

zu einer Bewertung von ausgewählten Szenarien, um 

die erwartbaren und bereits vorhandenen Hinder-

nisse offensichtlich zu machen. 

 

Moralische Werte 

 

Moralische Werte sind unerlässlich für das 

menschliche Zusammenleben, nicht nur weil sie in 

Normen Ausdruck finden, sondern vielmehr unser 

Handeln anleiten und generell das Leben prägen (Vgl. 

Battaglino & Damiano, 2012, pp. 158–160). Proble-

matisch scheint allerdings der Umstand, dass jene 

Werte nicht allgemein gültig – es existiert kein Wer-

tereich – sind, sondern vor allem in spezifischen Ge-

sellschaften auf unterschiedliche Weise priorisiert 

werden (Vgl. Hägler, 1995, pp. 587–589). Laut Pfeifer 

erfordert ihre Begründung ein subjektives Bewusst-

sein, wonach eine zwischenmenschliche Stellung-

nahme und Bewertung folgen muss (Vgl. Pfeifer, 

2013, pp. 29–32). Der erste Prozess wird von Orn-

stein auch als ein Suchen nach der Wahrheit um-

schrieben (Vgl. Ornstein, 1946, pp. 49–52). Diese per-

sonenspezifische Wertung muss jedoch nicht gleich-

zeitig zur Aufgabe und dem Verlust von Objektivität 

führen. Es verdeutlicht nur die Veränderbarkeit und 

hierarchische Adaptionsfähigkeit von Werten, ohne 

dass sie als Konstrukte völlig an Bedeutung verlieren. 

Als grundlegender Bestandteil von moralischen Wer-

ten, deklariert Höffe eine wechselseitige Gleichheit 

(Vgl. Höffe, 2004, pp. 136–139).  
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Ein Verweis auf die goldene Regel2 kann hierzu 

dienlich sein, welche unabhängig von Kultur, Gesell-

schaft oder religiösen Praktiken gelten soll. Weiters 

ist eine universelle Komponente in moralischen Wer-

ten vorzufinden, auf Grund der man dem Wert eine 

große Bedeutung beimisst, unabhängig von subjekti-

ven Befindlichkeiten (Vgl. Yudkin et al., 2021, pp. 1–

3). Für deren Geltung und Zugänglichkeit braucht es 

eine zwischenmenschliche Thematisierung, wodurch 

moralische Werte definiert und in einem diskursiven 

Austausch hierarchisch zu ordnen sind. Höffe spricht 

von fundamentalen Grundwerten und Pfeifer um-

schreibt dies mit universell gültigen Werten, wie der 

Gerechtigkeit, der Würde oder den Menschenrech-

ten (Vgl. Pfeifer, 2013, pp. 38–40). Nach Ornstein 

stellen die Werte Leben, Gesundheit und Freiheit 

eine übergeordnete Kategorie dar (Vgl. Ornstein, 

1946, pp. 54–57). Aus meiner Sicht wird ein be-

stimmter Kern an Werten – welche auch durch die 

Menschenrechte Ausdruck finden – nicht mehr dis-

kutierbar oder strenger gesagt abzulehnen sein. Dar-

über hinaus ist es jedoch angemessen die Rangord-

nung von spezifischen Werten, wie etwa Familie, So-

lidarität oder Transparenz, der jeweiligen Situation 

und den soziokulturellen Erfordernissen entspre-

chend neu auszurichten (Vgl. Höffe, 2004, pp. 139–

143; Vgl. Rinderle, 2011, pp. 92–94). 

Nach Pfeifer werden wir durch moralische Werte 

mit Emotionen konfrontiert. In diesem Zusammen-

hang wird erst durch die individuelle Erfahrung ein 

Wert als moralisch signifikant erachtet, weil wir Men-

schen etwa Ungerechtigkeiten als schlecht empfin-

den (Pfeifer, 2013, pp. 32–35). Freiheit wird nicht 

deshalb geschätzt, weil es ein rechtliches Gebot dafür 

gibt, andere Wesen nicht in ihren Handlungsoptio-

nen zu beschränken. Bedeutsam wird Freiheit erst 

durch die persönliche Erfahrung, wenn beispiels-

weise ein Entzug derselben die Wichtigkeit zum Vor-

schein bringt (Vgl. Battaglino & Damiano, 2012, 

pp. 150–152; Vgl. Hägler, 1995, pp. 588–590). In die-

sem Sinne kommt es durch die Identifikation und 

Ausrichtung an moralischen Werten zu einer Ver-

knüpfung von Rationalität und Emotionalität. Laut 

Ornstein ist es nicht nur rational geboten anderen 

Wesen denselben Wert verwirklichen zu lassen, der 

einem selbst auch etwas bedeutet, um wechselsei-

tige Verbindlichkeiten zu schaffen (Vgl. Ornstein, 

1946, pp. 58–61). Sofern wir moralisch empfindsame 

Menschen sind, ist mit einem Wert darüber hinaus 

ein positives Gefühl verbunden, dass der Wert an sich 

von Bedeutung ist und um seiner selbst willen ange-

strebt werden soll. Damit geht eine Verbindung von 

vernünftiger Einsicht (Bewertung) und affektiver Mo-

tivation (Einfühlung) einher (Vgl. Beyer, 2004, 

 
2 "Ob Mann oder Frau, arm oder reich, mächtig oder schwach - 

behandele alle Menschen gleich, und zwar so, wie auch du von 

ihnen behandelt sein möchtest." Höffe (2004, p. 137) 

pp. 178–182; Vgl. Pfeifer, 2013, pp. 33–36; Vgl. Yokoi 

& Nakayachi, 2021, pp. 1478–1480). 

Unabhängig davon ob ein Reich der Werte ange-

nommen wird oder man für oder gegen die allge-

meine Verbindlichkeit von Werten im Rahmen einer 

moralischen Entscheidung ist, dienen sie doch gleich-

ermaßen als ethische Rechtfertigung (Vgl. Battaglino 

& Damiano, 2012, pp. 152–154). Wenn ein Verkehrs-

teilnehmer oder eine Verkehrsteilnehmerin von der 

Wichtigkeit des Blinkens zu überzeugen ist, weil es 

auch für ihn oder sie sinnvoll zu sein scheint, werden 

bestimmte Ausführungen explizit oder implizit auf 

Werte verweisen. Dies könnte beispielsweise durch 

eine Aussicht auf ein unbeschadetes vorankommen 

und demnach den Wert des Lebens erfolgen, oder in-

dem die Gleichheit von Menschen befürwortet wird 

(Vgl. ADAC, 2017, pp. 1–2; Vgl. Rinderle, 2011, 

pp. 74–77). Es ist daher unerheblich, dass wir kein 

Reich haben, indem sich diese moralischen Werte be-

finden. Maßgeblich ist die Relevanz für zwischen-

menschliche Beziehungen und die grundlegende 

Funktion für Lebensvorstellungen bzw. das eigene 

Selbstverständnis. Nur durch ihre Bezugnahme 

scheint ein moralisches Miteinander überhaupt Sinn 

zu erlangen und einer ethischen Rechtfertigung in-

tersubjektive Plausibilität zu geben.  

 

Gesundheit 

 

Gesundheit beschreibt nicht nur den Zustand eines 

menschlichen Wesens, sondern wird in unserer Ge-

sellschaft als fundamentaler und konstitutiver Wert 

angesehen. In diesem Zusammenhang sind andere 

Werte und Lebensvorstellungen erst dadurch er-

reichbar, wenn ein bestimmter Gesundheitszustand 

überhaupt besteht (Vgl. Flanagan et al., 2016, 

pp. 25–27). Marckmann umschreibt dies wie folgt: 

„Als transzendentales Gut stellt die Gesundheit eine 

Basisvoraussetzung für die Verwirklichung von Le-

benszielen und damit für die Chancengleichheit in 

der Gesellschaft dar.“ (Marckmann, 2008, p. 888). 

Auch Ornstein geht in selbige Richtung, wenn die Ge-

sundheit des Menschen einen besonders hohen Rang 

unter vielen Werten einnimmt (Vgl. Ornstein, 1946, 

pp. 54–57). Erst danach werden untergeordnete mo-

ralische Werte hierarchisch gereiht und in Beziehung 

gestellt. Dennoch ist nicht ganz klar, wie genau Ge-

sundheit überhaupt definiert werden kann. Was für 

Person X als gesund gilt, muss für Person Y nicht die 

gleiche Relevanz besitzen. Dadurch offenbart sich 

nicht nur die pluralistische Auffassung von Moral, 

welche mit diesen moralischen Werten in Verbin-

dung steht, sondern auch die unklare Trennung zwi-

schen Gesundheit und Krankheit (Vgl. Bauer & Jenny, 
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2007, pp. 222–224; Vgl. Sitter-Liver, 2010, pp. 151–

153).  

Gesundheit kann in Anlehnung an Marckmann als 

bestmögliche Grundvoraussetzung für die selbststän-

dige Verwirklichung von Lebenschancen angesehen 

werden (Vgl. Marckmann, 2008, pp. 887–889). Durch 

eine Krankheit – welche die arttypische Funktionsfä-

higkeit verhindert – oder die Reduktion von individu-

ell-verstandener Gesundheit, werden jene Realisati-

onsmöglichkeiten minimiert. Die WHO (World Health 

Organisation) beschreibt Gesundheit als einen Zu-

stand vollständigen körperlichen, seelischen und so-

zialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit 

von Krankheit (Vgl. WHO-Regionalbüro für Europa, 

2013). Bauer und Jenny sehen den Wert Gesundheit 

als etwas dynamisches, was sich nur prozesshaft ver-

wirklichen kann und nicht als abgeschlossenes Resul-

tat existiert. Darin integriert sind positive Konstrukte 

von Wohlbefinden und Handlungsfähigkeit, erwei-

terte Möglichkeiten der Selbstbestimmung und ge-

samtgesellschaftliche Verantwortlichkeiten, für die 

Ermöglichungsbedingung von Gesundheit (Vgl. Bauer 

& Jenny, 2007, pp. 222–224).  

Abgesehen von dieser grundlegenden Schwierig-

keit – Krankheit und Gesundheit objektiv zu determi-

nieren – ist es durchaus plausibel zu sagen, dass eine 

Form von Gesundheit auch von subjektiven Auffas-

sungen abhängig ist, ohne jedoch ein allgemeines 

Verständnis von diesem Wert auszulöschen (Vgl. 

Flanagan et al., 2016, pp. 28–30). In diesem Zusam-

menhang hat zwar die Bedeutung von Gesundheit oft 

mit einem individuellen Erleben zu tun, kann aber 

verallgemeinernd gesprochen zu einem universellen 

Anspruch erhoben werden (Vgl. Bauer & Jenny, 2007, 

pp. 224–227; Vgl. Marckmann, 2008, pp. 888–890). 

Dieser spiegelt sich dahingehend wider, dass Ge-

sundheit als moralischer Wert unabhängig von per-

sönlichen Befindlichkeiten anzustreben ist, auch 

wenn die tatsächliche Konkretisierung derselben von 

personenspezifischen Deutungen bestimmt wird. Ge-

nau dadurch besteht wiederum die Abgrenzung mo-

ralischer- von nicht moralischen Werten, welchen ein 

Maß an Universalisierbarkeit innewohnt. Der Zusam-

menhang zwischen dem Wert Gesundheit und der 

Aufforderung zum Blinken im Straßenverkehr, ist 

nachfolgend zu erschließen (Vgl. Höffe, 2004, 

pp. 139–143; Vgl. Sitter-Liver, 2010, pp. 151–153). 

 

Gesundheit und Blinken 

 

P1: Innerhalb des Straßenverkehrs können sowohl 

das Leben als auch die Gesundheit von Menschen ge-

fährdet sein.  

P2: Gesundheit repräsentiert einen unermessli-

chen Wert, welcher für andere moralische Werte 

konstitutiv ist.  

P3: Ein hohes Maß an Sicherheit ist nützlich, um die 

Gesundheit einzelner Menschen nicht zu gefährden. 

P4: Das sichere Zusammenwirken aller Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer im Straßenverkehr wird durch 

absehbare Verhaltensweisen begünstigt.  

P5: Blinken stellt eine gute Möglichkeit dar, um das 

Verhalten von anderen Personen einzusehen als 

auch das eigene Agieren sichtbar zu machen.  

P6: Durch ein sicheres und geregeltes Miteinander 

im Straßenverkehr, kann die Gesundheit aller Indivi-

duen erhalten und geschützt bleiben.  

K: Blinken als verinnerlichte Haltung garantiert 

nicht nur ein koordiniertes Verhalten, sondern er-

möglicht den Erhalt von Gesundheit. 

 

Mit dieser Darstellung soll vor allem die Ausrich-

tung auf den moralischen Wert der Gesundheit zu ei-

ner Sensibilisierung beitragen, dem Blinken im Ver-

kehr mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Eine ethi-

sche Rechtfertigung ist überdies möglich, weil indivi-

duelle Verhaltensweisen einer objektiven Leitlinie 

folgen. Dadurch werden gute Gründe geboten, um 

dem Nicht-Blinken aus persönlicher Überzeugung 

entgegenzuwirken (Vgl. Heinen, 1957, pp. 12–14; 

Vgl. Höffe, 2004, pp. 139–143). Sowohl egoistische- 

als auch moralische Ansatzpunkte sind in diesem Fall 

denkbar. Eine egoistische Person will das eigene Le-

ben erhalten und für sich selbst so gesund wie mög-

lich sein, was eine positive Bereitschaft zum Blinken 

notwendig macht, weil dadurch andere Menschen 

besser auf das egoistische Wesen aufpassen können 

(Vgl. Jörns, 1992, pp. 30–32). Aus ethischer Sicht bie-

tet der Wert Gesundheit genug Überzeugungskraft, 

um derartige Handlungsweisen in die eigene Haltung 

zu integrieren. Eine Handlung wird nicht nur deswe-

gen umgesetzt weil es rational ist oder egoistischen 

Motiven entspricht, sondern moralische Gründe es 

notwendig machen (Vgl. Flanagan et al., 2016, 

pp. 22–24; Vgl. Marckmann, 2008, pp. 887–889). So-

mit sind neben den vernünftigen Überlegungen 

gleichermaßen emotionale Aspekte inbegriffen. Dies 

lässt unseren Respekt für das jeweilige Gegenüber 

zum Ausdruck bringen und anerkennt die Signifikanz 

von moralischen Werten.  

 

Solidaritätsprinzip 

 

Unter diesem Prinzip sind Handlungen und vor al-

lem Einstellungen von menschlichen Wesen zu ver-

stehen, um einander in wechselseitiger Verbunden-

heit und Abhängigkeit zu begegnen (Vgl. Heimbach-

Steins, 2022, pp. 179–182). Diesbezüglich besteht ein 

reziprokes Verhältnis, weshalb wir Menschen inner-

halb einer Gemeinschaft aufeinander angewiesen 

sind. Streithofen deklariert hierfür: „Der Mensch als 

Person ist zugleich individuales und soziales Wesen.“ 

(Streithofen, 1979, p. 85).  Aus diesem Grund geht es 
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insbesondere um die Schaffung von Kooperations-

räumen und gemeinsamen Aktivitäten, wobei nicht 

nur die Gruppe im Vordergrund steht, sondern der 

Mensch an sich, mit seinen individuellen und persön-

lichen Bedürfnissen. Dieser Umstand wird von Furger 

damit verdeutlicht, dass jedem Individuum die 

Chance geboten werden muss, die eigenen Lebens-

vorstellungen zu verwirklichen (Vgl. Furger, 1991, 

pp. 138–141). Zu dieser Verwirklichung kann sich der 

Mensch aber niemals von allen anderen loslösen, 

sondern benötigt die Hilfe und Zuwendung seiner 

Mitmenschen (Vgl. Streithofen, 1979, pp. 83–86).  

Ein Verständnis vom Solidaritätsprinzip gebietet 

die Berücksichtigung von Schwächeren und die damit 

einhergehende Bereitstellung von Kooperationsmög-

lichkeiten, durch die scheinbar stärkeren und mäch-

tigen Personen, als auch die dahinter stehenden In-

stitutionen (Vgl. Curry et al., 2022, pp. 1041–1043). 

Nach Sailer-Pfister geht es aber weniger um ein han-

deln für andere, sondern vielmehr um gemeinsame 

Auseinandersetzungen (Vgl. Sailer-Pfister, 2014, 

pp. 365–367). Streithofen umschreibt für den Begriff 

der Solidarität drei Ansichtsweisen. Diese betreffen 

das Verhältnis der jeweiligen Menschen zueinander, 

das Verhältnis Einzelner zur Gemeinschaft und 

schlussendlich das Zusammenwirken mehrerer Ge-

meinschaften (Vgl. Streithofen, 1979, pp. 84–87). Da-

mit vereinen sich individuelle Aspekte und sozial-ge-

meinschaftliche Überlegungen, welche durch ein so-

lidarisch ausgerichtetes und staatlich verankertes 

System zu bewahren sind. Solidarität bedeutet dem-

nach keinesfalls die subjektive Aufopferung zum 

Wohle der Gemeinschaft, als vielmehr diese gemein-

schaftlichen Vernetzungen nur durch und mit den 

Einzelpersonen gestaltet werden können (Vgl. Fur-

ger, 1991, pp. 138–141; Vgl. Kerber, 1998, pp. 58–

61).  

Individuelle Interessen lassen sich einerseits zu-

meist nur in der Gesellschaft verwirklichen, anderer-

seits kann dieses soziale Gefüge ohne die darin be-

findlichen Menschen nicht existieren. Nach Sailer-

Pfister ist dies folgendermaßen zu deuten: „Solidari-

tät ist ein wechselseitiger Prozess der Teilhabe am Le-

bensgeschick des Anderen.“ (Sailer-Pfister, 2014, 

p. 366). Kerber beschreibt in diesem Zusammenhang 

eine Wechselbezogenheit, welche sich durch morali-

sche Werte erklären lässt (Vgl. Kerber, 1998, pp. 57–

60). Diese sind für zwischenmenschliche Handlungen 

und Entschlüsse unerlässlich, leiten das menschliche 

Wesen in schwierigen Situationen und binden das je-

weilige Gegenüber mit ein. Ausschlaggebend für ein 

solidarisches Miteinander ist die Würde des Men-

schen, welche jedem Menschen anzuerkennen ist 

(Vgl. Heimbach-Steins, 2022, pp. 178–181; Vgl. Sai-

ler-Pfister, 2014, pp. 369–372).    

 

4. Bedeutung für eine Blink-Haltung 

Die bisherigen Überlegungen zur Gesundheit und 

Solidarität lassen darauf schließen, dass durch ihre 

Zuhilfenahme ein adäquates Verhalten im Straßen-

verkehr gefördert werden kann, welches dem Blin-

ken mehr Aufmerksamkeit zu teil werden lässt (Vgl. 

Ori, 2020, pp. 393–395). In diesem Sinne ist nicht nur 

eine subjektive Orientierung an der Gesundheit vor-

stellbar, sondern gleichermaßen die Schaffung von 

Realisationsmöglichkeiten dieses Wertes, für die Mit-

glieder der menschlichen Gemeinschaft (Vgl. Heinen, 

1957, pp. 3–5; Vgl. Marckmann, 2008, pp. 888–891). 

Sofern wir Menschen den eigenen Gesundheitszu-

stand schätzen und demnach jegliche Handlungen 

unterlassen, welche diesem gefährlich werden kön-

nen, spricht vieles dafür, in der Zusammenkunft mit 

anderen Personen auf der Straße zu blinken (Vgl. 

Bauer & Jenny, 2007, pp. 223–226; Vgl. Jörns, 1992, 

pp. 32–34). Aus einer individualethischen Position 

ergibt sich für die jeweiligen Individuen eine Ausrich-

tung an moralischen Werten, wie in diesem Fall der 

Gesundheit (Vgl. Marckmann, 2008, pp. 887–890). 

Demnach löst dieser moralische Wert eine innere 

Motivation aus und erlaubt außerdem eine vernünf-

tige Entscheidung (Vgl. Myyry et al., 2013, pp. 273–

275). Im Zuge dessen sind – wie bereits zuvor darge-

stellt – nicht nur moralisch empfindsame Personen 

dazu verpflichtet, sondern auch Menschen mit egois-

tischen Neigungen. In beiden Fällen lässt die individu-

elle Bewusstmachung dieses Wertes ein passendes 

Handeln und Agieren im Straßenverkehr nicht nur zu, 

sondern fördert auch die damit verbundene Blink-Be-

reitschaft und ihre Verinnerlichung.  

Das Solidaritätsprinzip verbindet sowohl individu-

elle Ansprüche auf ein gelungenes Leben als auch die 

Schaffung von Austauschmöglichkeiten und Koope-

rationen, der hier angesprochenen Einzelpersonen. 

Entscheidend sind nach Furger sozialethische 

Grundsätze, welche auch in den Menschenrechten 

Ausdruck finden (Vgl. Furger, 1991, pp. 139–142). Zu 

diesen zählen beispielsweise das Recht auf Freiheit 

(Vgl. Art.5 EMRK 1950; Vgl. Art.3 AEMR 1948), ein 

Schutz der menschlichen Würde (Vgl. Art.1 AEMR 

1948) oder auch das Anrecht auf Gesundheit (Vgl. 

Art.3 BK 1997; Vgl. Art.25 AEMR 1948). Anhand die-

ser Überlegungen wird deutlich, wie der Zusammen-

hang zwischen moralischen Werten und dem Solida-

ritätsprinzip der christlichen Sozialethik verstanden 

werden kann. Ein solidarisches Miteinander bindet 

einzelne Bedürfnisse und Wünsche von Individuen 

mit ein, ohne jedoch objektive – und die gesamte Ge-

sellschaft betreffende – Gesichtspunkte zu vernach-

lässigen (Vgl. Heimbach-Steins, 2022, pp. 178–180). 

Ziel dabei bleibt eine soziale Ordnung innerhalb der 

Gesellschaft (Vgl. Curry et al., 2022, pp. 1043–1045; 

Vgl. Kerber, 1998, pp. 58–61). Diese wird auch durch 

moralische Werte bestimmt, welche für ein Handeln 
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und Entscheiden unerlässlich sind. Damit einher geht 

ebenfalls eine Objektivierbarkeit, weil diesen Werten 

auch dann zugestimmt werden kann, sollten nicht 

notwendigerweise persönliche Ansprüche realisier-

bar sein. 

Gesundheit ist leichter zu bewahren, wenn andere 

diesen Wert nicht nur für sich selbst schätzen, son-

dern kooperativ und menschenwürdig miteinander 

umgehen. Solidarität und die damit assoziierbaren 

Gesichtspunkte, schützen die Realisationsmöglich-

keiten der individuellen Lebensvorstellungen, was 

den Wert Gesundheit integriert (Vgl. Hautzinger et 

al., 2011, pp. 14–17; Vgl. Marckmann, 2008, pp. 888–

891). Kerber zufolge sind beide Aspekte mit dem Be-

griff des Sollens in Einklang zu bringen, was eine neu-

erliche Verbindung offenbart (Vgl. Kerber, 1998, 

pp. 58–61). Sowohl die Achtung von Gesundheit als 

auch solidarische Haltungen führen zu einer individu-

ellen und kollektiven Verpflichtung, diesen Ansprü-

chen gerecht zu werden (Vgl. Sitter-Liver, 2010, 

pp. 153–155; Vgl. Strentz, 2002, pp. 265–267). Nach 

Streithofen sind Handlungen, welche auf die Gemein-

schaft ausgerichtet sind, nicht nur sinnvoll für das all-

gemeine Wohl, sondern nützen vielmehr auch dem 

Individuum (Vgl. Streithofen, 1979, pp. 84–87). Folg-

lich erlaubt die Ausrichtung auf ein solidarisches Mit-

einander Vorteile für eigene Lebensinteressen, kann 

aber gleichermaßen von moralisch empfindsamen 

Personen als notwendiger Habitus verstanden wer-

den (Vgl. Heimbach-Steins, 2022, pp. 181–183; Vgl. 

Heinen, 1957, pp. 10–14).  

Anhand der bisherigen Überlegungen gibt es nun 

zwei ethisch plausible Gründe, um das Blinken im 

Straßenverkehr als persönliche und kollektive Leitli-

nie zu verinnerlichen. Dazu gehören positive Anreize 

für das Blinken, um aus individualethischer Sicht den 

Wert der Gesundheit zu erhalten (Vgl. Höffe, 2004, 

pp. 138–142). Zudem wird durch das Solidaritätsprin-

zip ein sozialethisch-orientiertes und gesellschaftli-

ches Miteinander vermittelt, welches vom Menschen 

erstrebt werden soll (will). Um diese wechselseitige 

Verbundenheit nicht zu gefährden bzw. zu erhalten, 

kann ein angemessenes Verhalten im Straßenverkehr 

dienlich sein (Vgl. Kroher, 2014, pp. 214–217). Wer 

von anderen erwartet, dass sie sich im Verkehr durch 

ein Blinken zu erkennen geben, ist solidarisch dazu 

verpflichtet, gleichermaßen zu agieren. Beide As-

pekte fördern nicht nur durch ihre Verinnerlichung 

eine dem Straßenverkehr angemessene Haltung, 

sondern können durch ein etabliertes Blink-Verhal-

ten – und die damit einhergehende Förderung von 

Solidarität und Gesundheit – auch tatsächlich reali-

siert und bewahrt werden.  

 
5. Ethische Implikationen 

Die Bedeutung moralischer Werte wurde bereits 

thematisiert, welche im Zusammenhang mit dem 

Nicht-Blinken im Straßenverkehr stehen, jedoch häu-

fig zu wenig Beachtung finden (Vgl. Sugiharto, 2021, 

pp. 360–362). Dies spiegelt sich durch riskante Fahr-

weisen und rücksichtlose Personen wider, denen es 

weder um ein sicheres Ankommen an der jeweiligen 

Destination geht noch die Werte wie etwa Gesund-

heit oder Gleichheit von Bedeutung sind. Im Straßen-

verkehr sind wir Menschen aufeinander angewiesen 

und müssen uns auf den jeweils nächsten verlassen 

können (Vgl. Hautzinger et al., 2011, pp. 15–18). Wer 

allerdings bewusst auf das Blinken verzichtet, igno-

riert nicht nur die Gesundheit anderer Menschen, 

sondern gefährdet sich selbst. Heinen spricht hierzu 

von fehlendem Einschätzungsvermögen für die Wirk-

lichkeit von Verkehrssituationen, wenn Subjekte aus-

schließlich auf sich selbst schauen (Vgl. Heinen, 1957, 

pp. 14–17). Verletzungen und Unfälle werden be-

günstigt, weil Verhaltensweisen nicht vorherzusehen 

sind (Vgl. Jörns, 1992, pp. 32–34; Vgl. Mobile.de 

GmbH, 2019, pp. 1–4).  

Zugegebenermaßen ist es vorstellbar, dass Men-

schen nicht mit Absicht auf das Blinken vergessen, 

sondern einfach abgelenkt sind oder im Moment kein 

Bewusstsein dafür aufbringen. Wiederum spiegelt 

sich dadurch ein falsches bzw. unzureichendes Ver-

ständnis der Wichtigkeit moralischer Werte und da-

mit einhergehend normativer Erwartungen wider 

(Vgl. Marckmann, 2008, pp. 887–890; Vgl. Serramia 

et al., 2018, pp. 264–266). Ihre Bedeutung kommt 

nicht dadurch zum Vorschein, dass sie dem jeweili-

gen Individuum stets zum Vorteil verhelfen. Werte 

und ihre Befolgung richten sich an ein breiteres Pub-

likum, indem allen Individuen ein gelingendes Leben 

ermöglicht wird (Vgl. Pfeifer, 2013, pp. 31–35). Be-

stimmte Personen respektieren weder die Rechts-

norm für das Blinken, noch die implizit dahinter ste-

henden moralischen Überlegungen (Vgl. Heinen, 

1957, pp. 8–11). In diesem Sinne ist sowohl das be-

wusste als auch das unbewusste Ignorieren der Blink-

Tätigkeit aus einer ethischen Sicht äußerst bedenk-

lich und scheint kaum zu rechtfertigen. 

Eine Verbindung von Gesundheit und Solidarität 

wird nach Bauer und Jenny vor allem im Kontext so-

zialer Unterstützung und diesbezüglicher Netzwerke 

sichtbar (Vgl. Bauer & Jenny, 2007, pp. 225–228). In-

dividuen helfen sich innerhalb dieser Gruppen gegen-

seitig und führen zu einem Erhalt der Gesundheit und 

Sicherheit aller. Zudem etabliert sich diese Gemein-

schaft und stabilisiert wechselwirkend individuelle 

Handlungen (Vgl. Marckmann, 2008, pp. 889–893). 

Auch der Straßenverkehr gleicht mehr als nur in An-

sätzen einem derartigen Netzwerk, indem personen-

bezogene Handlungen mit kollektiven Rahmenord-

nungen zusammenfallen. In diesem Zusammenhang 

ist sowohl der individuelle Gesundheitszustand als 

auch das gesellschaftliche Gut Gesundheit zu bewah-

ren und befördern, sofern wir ein solidarisches und 
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kooperatives Miteinander pflegen (Vgl. Kroher, 2014, 

pp. 214–217; Vgl. Sailer-Pfister, 2014, pp. 368–371).  

Die bereits skizzierten Überlegungen zum Sicher-

heits-Aspekt werden zwar durch rechtliche Vorgaben 

ebenfalls berücksichtigt, können aber durch ethische 

Begutachtungen noch weiter in das Blickfeld rücken. 

In diesem Sinne repräsentieren die beiden Werte sig-

nifikante und intersubjektiv nachvollziehbare 

Gründe, um das Blinken als routinemäßige Handlung 

zu etablieren. Wer beim Abbiegen auf einer Kreuzung 

keine Anstalten macht das eigene Verhalten anzuzei-

gen, verunmöglicht nicht nur einen sicheren Ver-

kehrsablauf, sondern gefährdet andere Personen 

und sich selbst (Vgl. § 9 StVO 2013). Beispielsweise 

könnte Person A auf einer Kreuzung nach links oder 

rechts abbiegen, was allerdings die in die Kreuzung 

einfahrende Person B nicht erkennen kann (Vgl. 

Hautzinger et al., 2011, pp. 22–24). Durch ein ab-

sichtliches Nicht-Blinken ist es für B unmöglich die 

Handlung vorherzusehen. A fährt ohne zu blinken 

nach links und schneidet den Weg von B, was einen 

Unfall nach sich zieht. Zumeist bekommt A dafür auch 

die Hauptschuld, weil das Blinksignal unterlassen 

wurde (Vgl. ADAC, 2017, pp. 1–2; Vgl. § 11 StVO 

1960). Neben der Gefährdung von anderen Personen 

steht für A ebenfalls – etwas dramatisch ausgedrückt 

– das eigene Leben auf dem Spiel (Vgl. Ori, 2020, 

pp. 398–400). Ein hinterherfahrendes Auto kann ge-

nauso wenig vorhersagen, wohin A fahren will, womit 

ein Auffahrunfall begünstigt wird (Vgl. Heinen, 1957, 

pp. 4–7; Vgl. Ströer Digital Publishing GmbH, 2020, 

pp. 1–2). 

 

 

6. Handlungsvorschläge 

Bislang wurden Herausforderungen dargestellt, 

welche sich durch das Nicht-Blinken im Straßenver-

kehr ergeben. Unerlässlich scheint eine unterstüt-

zende und wechselseitig verbundene Verkehrsge-

meinschaft, in der sich sowohl das Individuum selbst 

zu gewissen Handlungen moralisch verpflichtet als 

auch institutionelle Strukturen derartige Handhabun-

gen erleichtern (Vgl. Strentz, 2002, pp. 273–275). Die 

bisherigen Darstellungen von unterschiedlichen 

Spannungsfeldern und dem normativen Orientie-

rungsrahmen, führen nun zu einer Konzeption von 

Handlungsoptionen. Diese sollen sich nicht nur an 

das Individuum selbst richten, sondern in einem insti-

tutionellen Rahmen verinnerlicht und umgesetzt 

werden (Vgl. Serramia et al., 2018, pp. 267–269; Vgl. 

von Goessel, 1974, pp. 30–33). 

 

Das Individuum 

 

Essentiell sind eine persönliche Wachsamkeit und 

wiederkehrende Schulungen bzw. Trainings, um den 

Anforderungen des modernen Verkehrs gerecht zu 

werden. Zudem können die beiden Aspekte (Gesund-

heit, Solidarität) dem Individuum als Leitlinien die-

nen, ohne ausschließlich auf rechtlichen Normen zu 

achten. Auch wenn adäquate Signalhandlungen für 

viele Individuen als etwas selbstverständliches ange-

sehen werden, können periodische Trainings äußerst 

hilfreich sein (Vgl. Kühn, 2008, pp. 130–132). Für Von 

Goessel scheint sogar eine regelmäßige Überprüfung 

– alle fünf Jahre – der Fahrtüchtigkeit sinnig (Vgl. von 

Goessel, 1974, pp. 62–64). Dabei ist besonders auf 

moralischer Ebene zu sensibilisieren und nicht nur 

mit rechtlichen Strafen abzuschrecken. Dies betont 

Kroher ebenfalls, weil bestrafende Hinweise weniger 

Anreiz – als moralische Hinweise – zu einer Verhal-

tensänderung geben (Vgl. Kroher, 2014, pp. 215–

217).  

Ähnliches gilt für die Zusammenarbeit der Indivi-

duen einer Gesellschaft, welche sich am Solidaritäts-

prinzip der christlichen Sozialethik orientieren kön-

nen. Diesbezüglich wird nicht nur dem jeweiligen Ge-

genüber etwas gegeben und verfügbar gemacht, 

sondern ebenfalls der eigenen Person, durch die ge-

schaffene und solidarisch orientierte Gemeinschaft. 

Insbesondere normabweichendes Verhalten kann 

andere Personen zu einer vergleichbaren Handlung 

ermutigen, was ein kooperatives Miteinander in Ge-

fahr bringt. Andererseits bedeutet dies: „Je mehr Per-

sonen die Norm befolgen, umso schwerwiegender 

wird ein Normbruch angesehen.“ (Kroher, 2014, 

p. 205). Anhand dieser Überlegungen sind alle Gesell-

schaftsmitglieder dazu aufgefordert, sich in ange-

messener Form auf den Straßen zu verhalten, um ein 

funktionsfähiges Sozial-Gefüge zu erhalten (Vgl. Ori, 

2020, pp. 402–404).  

Als moralisches Vorbild ist eine Person anzusehen, 

welche sich im Kontext dieses Beitrages jene Blinker-

Handlungen in den persönlichen Habitus integriert. 

Durch ständige Bereitschaft und Achtsamkeit wird 

sich im Laufe der Zeit eine Gewöhnung einstellen, da-

mit nicht immer wieder an das Blinken gedacht wer-

den muss – es entfaltet sich ein Persönlichkeitsmerk-

mal (Vgl. Curry et al., 2022, pp. 1050–1052; Vgl. von 

Goessel, 1974, pp. 64–66). Damit einher geht auch 

eine Vorbildwirkung für andere Menschen (Vgl. Kro-

her, 2014, pp. 206–209; Vgl. Pfeifer, 2013, pp. 37–

41). Wenn Individuen auf öffentlichen Straßen den 

vorgestellten Ansprüchen gerecht werden, dienen 

sie als optimale Beispiele und Symbolfiguren für an-

dere Personen. 

 

Die Gesellschaft 

 

Eine Gemeinschaft funktioniert durch Zusammen-

wirken der einzelnen Mitglieder. Diese müssen sich 

vertrauen und helfen können, was allerdings durch 

die Handlungsweisen der nicht-blinkenden Men-

schen mehr als schwer zu realisieren ist (Vgl. Yokoi & 
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Nakayachi, 2021, pp. 1467–1469). Obwohl rechtliche 

Vorgaben existieren, scheint jenes Verhalten in den 

letzten Jahren immer mehr zugenommen zu haben 

und kann demnach nicht auf eine fehlende Rechts-

ordnung geschoben werden (Vgl. Hilgendorf, 2019, 

pp. 147–149). Laut mobile.de ergab eine Studie der 

DEKRA-Forschung aus dem Jahre 2018, dass nur die 

Hälfte der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrs-

teilnehmer in Deutschland den Blinker richtig benut-

zen (Vgl. Mobile.de GmbH, 2019, pp. 2–5), in Öster-

reich waren es im Jahre 2016 auch nur 62 Prozent 

(Vgl. OEAMTC, 2022, pp. 1–3). Was es braucht sind 

gesellschaftspolitische Leitlinien, wiederkehrende 

Schulungen und eine Verständigung zu diesem 

Thema. Hierfür wäre eine Auffrischung der Führer-

scheinprüfung alle 10 Jahre, eine gute Option. Bauer 

und Jenny sehen für das Gut Gesundheit eine we-

sentliche gesellschaftspolitische Zukunftsaufgabe da-

rin, dass jener Wert für alle Menschen realisierbar ge-

macht wird (Vgl. Bauer & Jenny, 2007, pp. 238–241; 

Vgl. Marckmann, 2008, pp. 887–889).  

Stärkere Maßnahmen könnten ein richtiger Schritt 

sein, wozu nicht nur Geldstrafen zählen sollten. Mo-

mentan scheinen andere Delikte um einiges schlim-

mer behandelt und sanktioniert zu werden, obwohl 

denkbare Konsequenzen im Straßenverkehr verhee-

rend sind. Diese könnten – ähnlich wie beim Tabak-

konsum und der Darstellung von abschreckenden Bil-

dern auf den Verpackungen (Vgl. Deutsches Ärzte-

blatt, 2020, pp. 1–2; Vgl. von Goessel, 1974, pp. 60–

63) – in einem medialen Format abgebildet werden. 

Hierzu bieten sich das Internet und soziale Medien 

an. Dadurch soll die breite Öffentlichkeit auf mögli-

che Folgen aufmerksam gemacht werden und ein 

Umdenken stattfinden, indem die Blink-Verweige-

rung immer mehr in den Hintergrund rückt.  

Moderne Verkehrsmittel verfügen in der Regel 

über eine Fülle an technischer Unterstützung, wie 

beispielsweise den Berganfahrassistenten, den 

Spurhalteassistenten, ESP und ABS, den adaptiven 

Tempomat oder die automatische Verkehrszeichen-

erkennung (Vgl. ADAC, 2021, pp. 1–5). Diese Überle-

gungen machen deutlich, inwiefern sich das mensch-

liche Individuum bereits beim tagtäglichen Fahren 

auf öffentlichen Straßen, diverse Techniken zu Nutze 

macht. Diesbezüglich scheint es aktuell keineswegs 

ausgeschlossen, auch das Blinken noch weiter tech-

nisch zu unterstützen. Vermehrte Hinweise an Kreu-

zungen, Haltepositionen und sonstigen Teilbereichen 

der Fahrbahn, könnten das Bewusstsein für ein ent-

sprechendes Blink-Verhalten ebenfalls begünstigen. 

Dies wird etwa an Kreisverkehren umgesetzt, indem 

ein Schild mit der Beschriftung beim entfernen Blin-

ken gut ersichtlich montiert ist (Vgl. Kroher, 2014, 

pp. 209–211; Vgl. OEAMTC, 2022, pp. 1–3). Derartige 

Visualisierungen sind eine Möglichkeit, um dem 

Problem der fehlenden Aufmerksamkeit entgegenzu-

wirken.  

 

7. Schlussüberlegungen 

Nach den bisherigen Ausführungen stellt das Ver-

halten des Nicht-Blinkens im Straßenverkehr unsere 

Gesellschaft vor ethische Probleme, welche über 

rechtlich verbotene Handlungsweisen hinaus gehen 

(Vgl. Jörns, 1992, pp. 42–45). Mit dem Verweis auf 

den Wert Gesundheit und die im Solidaritätsprinzip 

der christlichen Sozialethik zum Ausdruck gebrachten 

Kooperationsmöglichkeiten, ist eine wechselseitige 

Abhängigkeit aller Menschen offenkundig. Durch ein 

bewusstes und moralisch akzeptables Verhalten – 

welches sich in einem Bewusstwerden der ethischen 

Wichtigkeit des Blinkens im Straßenverkehr reprä-

sentiert – ist es nicht nur möglich, sich einem ethi-

schen Ideal immer weiter anzunähern, sondern 

gleichzeitig die beiden Aspekte Gesundheit und Soli-

darität zu verwirklichen. Eine scheinbare Überforde-

rung durch eine permanent-notwendige Aufmerk-

samkeit für das Blinken, ist aus meiner Sicht nicht ge-

geben. Wer einen Führerschein besitzt, sollte best-

möglich für die Teilnahme am Straßenverkehr ausge-

bildet sein (Vgl. § 1 Abs.1-2 StVO 2013). Vielmehr 

müssen sich Personen, welche einem angemessenen 

Blinkverhalten nicht gerecht werden können oder 

wollen, die Frage stellen, welche Berechtigung sie 

dann überhaupt haben, am öffentlichen Verkehr teil-

zunehmen. Fehlende Qualifikation, Kompetenz oder 

Aufmerksamkeit gefährden andere Personen. Ob 

diese Menschen auf ihren Straßen mit solchen Indivi-

duen zusammentreffen wollen, welche derartige 

Mängel aufweisen, scheint äußerst unwahrschein-

lich. Aus ethischer Sicht kann es nicht gerechtfertigt 

sein, eigene Defizite problemlos zu tolerieren, diese 

aber bei den Mitmenschen sofort zu bemängeln (Vgl. 

Heinen, 1957, pp. 14–17; Vgl. Sailer-Pfister, 2014, 

pp. 369–372). Schlussendlich sind Individuen auf die 

Gemeinschaft angewiesen, weil nur darin ein gelun-

genes Leben, mit der Realisation von Lebenszielen, 

umsetzbar wird. Zudem formt ein gesellschaftliches 

Miteinander als gedankliches Konstrukt die subjekt-

bezogenen Handlungen, was eine wechselseitige 

Verbundenheit offenbart (Vgl. Bauer & Jenny, 2007, 

pp. 229–232; Vgl. von Goessel, 1974, pp. 21–24). An-

hand der beiden dargestellten Konstrukte werden 

plausible Gründe dargeboten, welche durch rechtli-

che Gebote und Verbote nicht in gleichem Umfang 

realisierbar sind. Nun gilt es diesem ethisch vertret-

baren Sollen aus persönlicher Überzeugung zu fol-

gen. 
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